
 

  

  

 

 

 

 

Vorlage Stadtparlament 
 

 

 

 

 

 

Aufhebung des Reglements über das Wechselnotariat der Stadt St.Gallen vom  

25. Januar 1966 (sRS 912.1) 

 

 

Antrag 

 

Wir beantragen Ihnen, folgenden Beschluss zu fassen: 

Das Reglement über das Wechselnotariat der Stadt St.Gallen vom 25. Januar 1966; sRS 912.1 wird 

ersatzlos aufgehoben. 

 

 

1 Ausgangslage 

Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen hat mit dem Nachtrag XI vom 27. April 2016 im Einführungsge-

setz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EGzZGB; sGS 911.1) vom 3. Juli 1911 / 22. Juni 1942 

eine Änderung von Art. 7 lit. c vorgenommen. Demnach werden die in OR 1035 festgehaltenen Auf-

gaben des Wechselnotariats (Vorweisung des Wechsels zum Protest, Ausfertigung der Protesturkun-

de und übrige mit dem Protest verbundene administrative Arbeiten einschliesslich Erhebung der Ge-

bühren und Kosten) nicht mehr von der Gemeinde, sondern vom Amtsnotariat wahrgenommen. 

 

2 Weiteres Vorgehen 

Die Regierung des Kantons St.Gallen hat die neue Regelung per 1. Januar 2017 in Kraft gesetzt.  

Auf das Inkrafttreten der Aufhebung wird der Stadtrat gleichzeitig die noch bestehenden Gebührenre-

gelungen im Gebührentarif für Dienstleistungen des Einwohneramts vom 4. März 2008 (sRS 416.3, 

Art. 3 Ziff. 3.8 bis 3.11) aufheben sowie die für die Amtsdauer 2017 bis 2020 gewählten vier Wechsel-

notarinnen bzw. -notare des Einwohneramts von diesem Teil ihres Pflichtenhefts entlasten. 

 

 

Der Stadtpräsident: 

Scheitlin 

 

 

Der Stadtschreiber: 

Linke 

 

Beilage: 
Reglement über das Wechselnotariat der Stadt St.Gallen vom 25. Januar 1966; Aufhebung 

 

 

 

Datum 17. Januar 2017 

Beschluss Nr. 32 

Aktenplan 913.15.01 Wechselwesen: Rechtliches 


	1 Ausgangslage
	2 Weiteres Vorgehen

